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Anlage 12a 

Gebietsänderungsvertrag 

ZWischen der Gemeinde Füssenich, dem Amt Vettweiß und 
der Stadt Zülplch wird nach § 15 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen folgender Gebietsänderungs-

vertrag geschlossen: 

§ I 
Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand dieses Vertrages sind Regelungen, die aus An
laß der Eingliederung der Gemeinde Füssenich in die Stadt 
Zülpich zu treffen sind. 

§ 2 
Rechtsnachfolge 

Die Stadt Zülpich ist Rechtsnachfolgerin der Gemeinde 
Füssenich. 

§3 
Ortsrecht 

I. Das in der einzugliedernden Gemeinde geltende Ortsrecht 
tritt, sofern es nicht durch neues Ortsrecht ersetzt wird, 
spätestens zwölf Monate nach der Neugliederung außer 
Kraft. § 39 des Ordnungsbehördengesetzes bleibt unbe
rührt. 

2. Die in der einzugliedernden Gemeinde geltende Haupt
satzung tritt mit der Neugliederung außer Kraft. An 
ihre Stelle tritt die Hauptsatzung der Stadt Zülpich, die 
unverzüglich den durch die Neuordnung entstandenen 
neuen Verhältnissen anzupassen ist. 

3. Die in der bisherigen Gemeinde Füssenich rechtsverbind
lich aufgestellten Bebauungspläne, entsprechende nach 
§ 173 des Bundesbaugesetzes übergeleitete und nicht 
außer Kraft getretene alte Pläne sowie Satzungen nach 
den §§ 16, 25 und 26 des Bundesbaugesetzes und § 103 
eier Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
bleiben in Kraft, und zwar vorbehaltlich anderweitiger 
Festsetzungen durch die Stadt Zülpich und längstens bis 
zum Ablauf der für ihre Geltung bestimmten Frist. 
Flächennutzungspläne werden nicht übergeleitet. Einge
leitete Bebauungsplanverfahren werden erneut aufge
griffen, insbesondere die Verfahren Geich A 2, A 3, 
Füssenich A 4, A 5. 

§4 
Verm ögensrechtliche Auseinandersetzungen 

1. Das unbewegliche Vermögen des Amtes Vettweiß, soweit 
es in der Gemeinde Füssenich gelegen ist, geht nebst 
Zubehör und allen auf ihm ruhenden Rechten und Pflich
ten privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art auf die 
Stadt Zülpich über. 

2. Das bewegliche Vermögen des Amtes Vettweiß geht in
soweit unentgeltlich auf die Stadt Zülpich über, als es 
ausschließlich für Einrichtungen verwandt worden ist, die 
sich im Gebiet der einzugliedernden Gemeinde Füssenich 
befinden. 

3. Eine weitergehende Auseinandersetzung und ein Aus
gleich zwischen der Stadt Zülpich und dem Amt Vett
weiß bzw. dessen Rechtsnachfolgerin findet nicht statt. 

§ 5 
Haushaltswirtschaft 

1. Tritt die Neugliederung nicht zu Beginn eines neuen Haus
haltsjahres in Kraft, so gelten die für die Gemeinde 
F.üssenich erlassenen Haushalts- und Abgabensatzungen 
bIS zum Ende des laufenden Haushaltsjahres weiter. 
Das Recht der Stadt Zülpich, eine Haushaltssatzung zu 
erlassen, bleibt davon unberührt. 

2. Für die eingegliederte Gemeinde Füssenich werden Steuern 
für das Jahr 1972 in Höhe der bisherigen Sätze erhoben. 

3. Für Gebühren und Beiträge gilt § 3 (Ortsrecht). 

§ 6 
Übernahme von Dienstkräften 

1. Beamte und Angestellte des Amtes Vettweiß werden von 
der Stadt Zülpich nicht übernommen. Das gleiche gilt für 
Versorgungsverpflichtungen. 

2. Die Arbeiter und Angestellten der Gemeinde Füssenich 
werden in entsprechender Anwendung der für Beamte 
geltenden Vorschriften übernommen (§ 128 ff. BRRG). 

§7 
Bürgerrechte 

Der Wohnsitz oder Aufenthalt in den einzugliedernden 
Gemeinden gilt als Wohnsitz oder Aufenthalt in der Stadt 
Zülpich. 

§8 
Ortsteile 

Die Ortschaften Geieh, Füssenich und Juntersdorf werden 
Ortschaften der Stadt Zülpich. 

§9 
Ortsvorsteher 

Für die in § 8 aufgeführten Ortschaften bestellt der Rat 
der Stadt Zülpich Ortsvorsteher aus den in den Ortschaften 
wohnenden Bürgern. Einzelheiten ergeben sich aus der 
Hauptsatzung der Stadt Zülpich. 

§1O 
Sonstige Vereinbarungen 

1. Die folgenden Vereinbarungen über den Fortbestand und 
die Schaffung kommunaler Einrichtungen sowie über die 
Fortführung oder die Inangriffnahme kommunaler Maß
nahmen werden unter dem Vorbehalt getroffen, daß da
durch die Entscheidungsfreiheit des Rates für die Gesamt
konzeption der Entwicklung der Stadt Zülpich auch unter 
Berücksichtigung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt wird. 

2. Die Stadt Zülpich ist verpflichtet, die notwendigen Maß
nahmen der Daseinsvorsorge in allen Bezirken nach den 
Grundsätzen der Gleichbehandlung aller Einwohner und 
Bürger zu fördern. 

3. Bereits begonnene Maßnahmen werden fortgeführt. Maß
nahmen, für die bei voller Eigenfinanzierung die Planun
gen bereits abgeschlossen sind oder für die bei Fremd
finanzierung entsprechende Beihilfeanträge bereits gestellt 
sind, werden weitergeführt. 

4. Im einzelnen wird folgendes vereinbart: 
a) Die gemeindeeigenen Ländereien sind in erster Linie 

an ortsansässige Landwirte zu angemessenen Pacht
preisen zu verpachten. 

b) Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten soll die 
Grundschule in Füssenich erhalten bleiben. 

c) Der 1970 errichtete Schul pavillon - Holzbaracke 
- soll - wenn er für schulische Zwecke nicht mehr be
nötigt wird - den ortsansässigen Sportvereinen zur Ver
fügung gestellt werden. 

d) Der Sportplatz, die Turnhalle und das Lehrschwimm
becken sind neben den Schulen den ortsansässigen 
Sportvereinen zur Verfügung zu stellen. 

e) Die Stadt Zülpich wird sich für die Trassierung der 
B 56 über den Eulenberg aussprechen. Sollte diese 
Trassierung nicht genehmigt werden, so soll die bis
herige Ortsdurchfahrt - unter Begradigung der Kur
ven - nach Möglichkeit erhalten bleiben. 

f) Die Stadt Zülpich wird sich darum bemühen, daß die 
beiden Restseen bei Füssenich und Zülpich für \Vasser
sport- lind Erholungszwecke, insbesondere mit Ein
richtung einer Badeanstalt beim See nahe Füssenich, 
Verwendung finden und der Allgemeinheit zugänglich 
sind. 

g) Die gemeindeeigene Parzelle Geieh, Flur 10, Par
zelle Nr. 303, 119,35 ar, zwischen Klostergut und 
Friedhof, soll nicht verkauft werden. 

Füssenich, den 6. April 1971 

Vettweiß, den 28. April 1971 

Zülpich, den 30. April 1971 
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